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VERMERK 

Betr.: ‒ Abstimmungsergebnis  

‒ BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES zur Änderung des Beschlusses Nr. 573/2014/EU über die 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen 

= Annahme des Gesetzgebungsakts 

= Ergebnis des am 18. November 2020 abgeschlossenen schriftlichen 
Verfahrens 

  

Das Ergebnis der Abstimmung über den oben genannten Gesetzgebungsakt ist in Anlage 1 
enthalten. 

Bezugsdokument: 
 

PE-CONS 40/20 

Datum des Beschlusses des AStV (1. Teil) über die Anwendung des schriftlichen 

Verfahrens: 11.11.2020 

Die Protokollerklärungen und/oder Erklärungen zur Stimmabgabe sind in Anlage 2 enthalten. 
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ANLAGE I 

 

___________________ 
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ANLAGE II COMM 2C  DE 
 

ANLAGE II 

Erklärung Ungarns 

Ungarn bekennt sich weiterhin zu seinen Verpflichtungen auf dem Gebiet der Menschenrechte, 

einschließlich des Schutzes und der Förderung der Rechte der Frau und der Gleichstellung von 

Frauen und Männern. 

Ungarn erkennt die Gleichstellung von Frauen und Männern im Einklang mit dem ungarischen 

Grundgesetz, den Grundsätzen und Werten der Europäischen Union sowie den völkerrechtlichen 

Verpflichtungen und Grundsätzen an und fördert sie. Die Gleichheit von Frauen und Männern ist 

darüber hinaus als Grundwert in den Verträgen der Europäischen Union verankert. Im Einklang mit 

diesen und seinen nationalen Rechtsvorschriften legt Ungarn den Begriff „Geschlecht“ als 

Bezugnahme auf das biologische Geschlecht und den Begriff „Gleichstellung der Geschlechter“ als 

Bezugnahme auf die Gleichstellung von Männern und Frauen aus. 

Ungarn stellt fest, dass der Begriff „alle Geschlechter“ auf internationaler Ebene nicht definiert ist, 

auch nicht in der Europäischen Union. Daher kann Ungarn dem Text nicht zustimmen. 
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